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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §21 Abs1;

EStG 1988 §23;

GewStG §1;

Rechtssatz

Ob Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorliegen, ist ausschließlich nach steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen

(Hinweis E 15. Dezember 1992, 92/14/0189). Die Beurteilung dieser Frage obliegt daher den Abgabenbehörden. (Hier:

Auf die Mitgliedschaft der Dienstnehmer des Abgabep ichtigen bei der Land- und Forstarbeiterkammer kommt es

nicht an.)
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